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mische Myserin; m Germa-
  mien/ Wungarn/ Söheim/
roatien/ Mkavonien Königin; Wrtz. 
cstcimch; Wcltzogti, zuGlirglind/ zu

 ....... ^  ̂ .ayland/ zv Weyer/ zu Wärmen / zu
Wrain/zu Mantua/zu Warma und Wiacenza/ zu Mim- 
bürg / zu Mxenburg/ zu Meldern/ zu Würkemberg/ 
Uber- und Kieder-Uchlesien; Mürstin zu Wchwaben/ 
und Siebenbürgen; Marggräfin des Weil. Mömtsch: 
Reichs / zu Surgau/ zu Währen / Mer« und Wieder-

Dalmatien / 
iertzogin zu 
»raband/zu

Maußnitz; gefürstete Gräfin zu Wabspurg/ zu Wan. 
dem/ zu Uyrol/ zu Mfürd /  zu Wyburg/zu Mörtz/ zu 
Gradisea / und zu Krthois; ^and-Mräfin in Wsaß; 
Gräfin zu Wamur; Krau aufder Mndischen March/ 
zu Gortenau/ zuUalins/und zuWechlen; Mertzogin zu 
Vorbringen und Saar; Mroß-Wertzogin zu Moscana. 
Cntbiethen allen / und jeden Unseren treugehorsamsten
Ständen/ Znwohnern/ undUnterthanen/ wasdlrrion, Stan» 
des / und Weesens die seyen /  Unsere Kayferl. Königliche Gnade/ 
auch alles Gutes /  und geben euch samt / und sonders gnädigst 
in vernehmen: WaSgestalten den UnS vorgekommen / daß Unie« 
ken Erb-Ländern allzuschwer falle /  die ihnen biöhero abgelegene 
Unterhaltung denen / aus denmselben gebürtigen / wegen ihrer 
Unvermögenheit von deneq Regimentern abdanckcndcn / und na
ch» Haus schickenden Soldaten/ auS eigenen Landes-Mitkeln fer
nerweit abzureichen /  daher» viele von solchen entlassenen Invali- 
6en unversorgt herumgehrn /  und entweder Nvth leyden /  oder 
dem Public» zur unordentlichen Last fallen müssen; Wie Wir nun 
gnädigst geneigt seynd / diesen Unseren Erb-Landen/ in Ansehung / 
daß sie dermalen eine grössere Loatriburion, als vorher« zum Be
huf Unserer Kricgs-Völcker williglich auf sich genommen baben/ 
und in der richtigen Abstattung mit ausnehmendem Eifer fort-
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fahren / alle immer thunliche Erleichterung in ihrer übrigen Oblb 
gcnheit angedeyen zu lassen; also erkennen Wir auch billich/ und 
nöthig zu scyn / daß die jenige Soldaten / welche ihre Glieder / 
und Kräften zu Rettung deren Länder aufgeopscret haben / mit 
dem hedärfenden Lebens-Unterhalt auf allen Fall - und auf eine 
anstärwige Art versorget werden; Wir haben demnach Zu glep 
cher Erfüllung ein- und anderer dieser Unserer mildesten Absicht 
das süglichste Mittel zu seyn erachtet/ und gnädigst entschlossen/ 
die für dit ^ungarische / und andere ausländische Invaliden bis- 
hero in dem Königreich Hungarn geschehene Einrichtung auch ans 
die aus denen Teutschen Erb- Ländern gebürtige Mannschaft z.U 
erstrecken/ und diesen/ wie jenen aus denen publicum kundis 
die Verpflegung zu verschaffen/umthin rin Oeneral-lnvaliden- 

eimujuhren / bey dirßx.allgemeinen Einrichtung aber 
fiachfolgenbö W is / und OrdnMg fest stellen /  und beobachten zu
lassend --t '

Erstens: Nachdeme in dem Königreich Hungarn zu Pest 
bereits ein solches Invaliden - HauS hergcstellet ist/ daß darin- 
neii 2OOO. Mann / nebst 80. /  und Mehreren OKicidren gutes 
Unterkommen finden; so solle auch die UntVbringung 2200. Mann 
in Böheim /  iocx). Mann in Mähren/.' und 1000. Mann in 
Ocsterteich von nun an veranstaltet /  mithin das lnvaliden-8 t̂te- 
ina dermalen auf 6200.Mann angetragen/und nach sich zetgech 
der weiteren Ersordernuß auch noch auf eine grössere Anzahl vev 
mehret werden ; In  dem Königreich Vöheim dftnet hierzu daS 
bereits zu Prag ju erbauen angesangene Invaliden- Haus/ und 
kommt es nur aufdeM weitere Ausführung an/ welche mit 
möglicher Wirchschaft/ und ohne überstüssigem Pracht vorzuneh
men ist. In  Mähren überlassen Wir Unserer Keprselentation, 
und Kammer hierzu ein bequemes O rt/ und Haus mict-weiS ari 
Hand zu geben / bis die kundi zulafjen / dort-Landes ein eige- 
nes Gebäu zu führen. Für die Oesterreichische Länder bleibet das 
hiesige grosse Armen,Haus ZumTheil gewidmet/gleichwie würck- 
lich viele Invaliden daselbst schon unterbracht seynb/ und die da
zu gehörige knnäi alda adminittriret werden; Wann aber das 
Invaliden - Gebäu bey gedachtem Atmen - Haus für die künftig 
mehr anwachsende Mannschaft nicht, zulanget / wird der Über
rest zu Pettau in Steyermarckt in dEdarzu von Unseren treu- 
gehorsamsten Ständen anerbjethendey?roviant-Haus ver
sorget werden.

.. ZweytenS: Erklären Wir hiemit alle die jenige Individurl, 
Welche in Unserem Kayserl. Königlichen Militär- Dienst/ mid Solst 
stehen/ und wegen Alters / Bleffuren/ oder anderer Leibs-Ge- 
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brWichkeit in denen Diensten Invalid worden/ auch sonsten 
nicht versorgt/ noch bemittelt seynd / ohne Ausnahm der dNar* 

und Kation dieses allgemeinen Invaliden-lnstituti würdig / 
und fähig: die jenige hingegen /  welche fteywillig die Dienste re. 
. haben /  oder aus anderen Ursachen / als wegen der Um 
rauglichkeit eutlassen werden / oder sonsten versorget/ oder bemit
telt seynd / bleiben vossdieser Stiftung billich ausgeschlossen. Von 
denen würdigen 8ubjeLtr8 seynd die Hungarische Karionabtten / 
und alle Ausländer / wie bishero nacher Pest/ die aus Beheim 
Gebürtige in das Böheimilche / die aus Mähren / und dem dis- 
fettigen Antheil Schlesien Gebohrne / in das Mährische/ und die 
Mlge /  so in denen Nieder- Ober- Inner- und Vorder - Oesterrrü 
Aschen Landen zu Haus seynd/ in das Wtennerische / und reloc. 
fi'vd Steyrifche Wvalidm- Haus vorzüglich einzuleiren. Wann 
ledoch das Invaliden-Hauö in einem Land angefüllet /  im anderen 
ymgegen noch Platz wäre / so hätten dieselbe einander zu Inblcvi. 
ren / und köttte in solchem Fall der offene Platz mit Leuten von ver
schiedener Kation besetzet werden /  weilen bey dem Qeneral.lnlktu. 
to nicht die Absönderong der Kationen /  sondern die biüiche/ und 
Yöthige Versorgung deren gesamten sich in Kriegs-Diensten wen- 
krk- gemachten Leuten die Haubt-Abficht ist; und vbwolen

Drittens : Dieses allgemeine Inttitutum nur für die/ künftig 
von denen Regimentern abgedanckt- Werdende Invaliden gerichtet 
ftye; So wollen W ir doch auf das/von denen Ländern besonders 
veschehene gehorsamste Anlangen/ und um denenselben Unsere Gna
de desto werckthätiaer zu bezeugen /  gnädigst gestatten / daß auch 
dvn denen/schon ehehin twgefertigten/ und in der Unterhaltung 
deren Ländern befindlichen Invaliden / die jenige in das Oeneral» 
systema übernommen werden mögen / für welche diê ast-e-Forde- 
tungen Venen Standen bishero noch nicht erfolget worden / und 
die einer Unterhaltung tn der That bedürftig seynd, die jenige lndi. 
îdna hingegen /  für welche die OaLI-e- Forderungen schon abgestak- 

ttt/ oder welche im Stande seynd/ ihre Nahrung noch selbsten zu 
suchen / bleiben davon ausgeschlossen / und die iine müssen von de
nen betreffenden Ständen/ oder Oominiis fererunterhalten/ denen 
anderen aber die Gelegenheit sich selbsten zu ernähren beygelassen 
werden. Es ist auch chl---
... Viertens: bey denen/ in die Invaliden-Häuser/ undpu. 
ollciue Verpflegung übernehmenden Leuten ein Unterschied zu ma- 
wen / und zwar erstlich: Die völlig entkräftet/ Und müheseeltge 
Mit der Alimentation wohl zu versehen /  aus deNett jenigen aber / 
welche noch einige Klilitar-Dienste in denen 6uarniioneN leisten köm 

/ ftrmliche (HvmpaMen/ und kattaillonen aufzurichten/dann 
im solche Leute / welche zwar nicht mehren ̂ lilikar-Dicnsten/doch 
noch zu emlger Arbeit im Stand seynd/ und Lust haben/XlanuL-
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Amen zu Erzeugung deren jenigen Notwendigkeiten einzuführen/ 
welche bey dem Militari allgemein seynd /  nicht viel brauchen/und 
täglichen Verschleiß haben/als: Leinwat zu Stroh Säcken/ Lei
lachern/ undHemderen/ Kotzen/ Socken rc. wann auch sich 
hicbey kein?ro6o ergeben solte /  so wird doch dardurch der schäd
liche Müßiggang vermieden / und wenigstens denen Weib- und 
Kinderen deren Invaliden die Gelegenheit Gegeben / sich etwas zu 
verdienen/ und also ihr Leben zu Erleichterung des?uK1Lci besiex 
durchzubringen; Und gleichwie

Fünftens die Erfahrenheit gibet / baß nicht alle Invaliden 
gern in denen Invslicken-Häusern verbleiben/ sondern zumTheil lie
ber anderweitig ihr Leben zubringen wollen; so ist auch Unser gnä
digster Wille nicht / die Wohlthat dieses lnttimci denen meritirten 
Invaliden selbsten/̂ der dem übrigen ktilitsri durch eine immerwäĥ  
rende Einsperrung gehässig zu machen / sondern Wir werden befeh
len / daß/ so oft sich die Gelegenheit ergibet / die invalide Mann
schaft dompAAm'e- oder kattaillonZ- weis in verschiedene feste Plä
tze gezogen/ und nach Zulassung ihrer Kräften zu denen angewöhn- 
ten XäilLtsr-Diensten gebrauchet werden. Nicht minder wollen Wir 
veranlassen / daß denen jenigen / welche Lust/ und Stärcke haben 
Grund-Stücke zu besitzen / und zu bearbeiten /  solche entweder in 
denen Teutschen/ oder Hungarischen Ländern /  besonders in dem 
?eme8^arer- Lsrinat, und Siebenbürgen / wo sich Platz darzu 
findet/ mit gewöhnlicher Freyheit eingeraumet werden ; Znglei- 
chen ohne sonderlichem Bedencken denen jenigen Leuten gewiüfahret 
werden / welche nach ihrer Abfertigung lieber in Heimat- oder in 
ein ander verwählendes Aufrnthaltungs-Ort/ als in ein Invslicken- 
HauS gehen wollen/ und entweder eine?roleMon erlernet haben/ 
oder noch imStande seynd ihrBrod mit der Hand-Arbeit Zu verdie
nen/ oder sonsten ihres Verlangens halber eine geltende Ursachbey- 
bringen / doch mit der unterm pars^rspbo io. des mehreren ange- 
merckten Ordnung/ und Vorsichtigkeit.

Sechsten-: Die Verpflegung betreffend/ da ist im nachste
henden 8ckemate deutlich entworfen / was einem jeden lnv sticken 
inckivickuo vom Obristen an / und nach Unterschied deren Lände
ren / auch ob der Mann ledigllch zur Unterhaltung im lnvsticker,- 
Haus/ oder noch zu einiger Dienst-Leistung daselbst/ oder aus
wärts angestellet seye ? in Geld gebühret.
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Sotten Leute aus anderen OuMn / als : vom OeveraK
Stab/ Artillerie, ?onton8-Stand / o d e r so n s te n  cx Militär! lN
ein Invaliden-HauS verlangen/ und darzu an sich qualiLcirt stM 
so wäre ihr Gehalt nach Proportion deren in dem8cttemare benenn
ten Inäiviäuorum auch abzumessen / niemalen aber solle ein höhe
rer O araA er, als in welchem ein jedes Individuum gedienet hat/ 
Hey dem lnvalistenslnttirutv angesehen werben.

Siebendes: Wo eine Stiftung prLei8d ein höheres Gehalt 
vorschreibet / hat es dabey sein Verbleiben / und ist darnach d» 
Zahlung zu leisten / wie dann Unser Wille nicht ist /  derley Stil- 
tung im geringsten zu unterbrechen/ oder abzuänderen.

Achtens: Uber die in gedachtem 8ekemate IpeeiLcirte Geld- 
Gebühr hat jeder Invalide noch die Naturalien /  als: Brod/ 8er- 
vioe, und Quartier nach dem Fuß deren Regimentern / und diS- 
falls ^nno 1749. publicirten ttegulamcnts/ wie auch Kontur 1 
Gewehr/ und Xledicin» graüs zu empfangen/ alsd daß solche Noth- 
Wendigkeiten in denen Invaliden-Häusern aus der allgemeinen O lk 
zu bestreiten/ ausser derenselben aber von dem ^Lrario betten Ow- 
mandirten das Brod /  und Herviee, dann von denen betreffenden 
Ortschaften das Obdach zu verschaffen / und so ein- als anderen 
Zaus denen percipiemen derenthalben kein Abzug an ihrer Gelb- 
Gebühr zu machen komme. . 1  ̂   ' .

Neuntens: Der jentgen Mannschaft/ welche in ein- oder aM 
deren Unseren Erb -Landen auf ein Grund-Stuck zu Bearbeitung 
angesetzet wird / solle entweder ihre/ von denen Regimentern brin
gende völlige Forderung / oder da keine vorhanden / oder die vor
handene nicht hinlänglich wäre /  anstatt derselben ein- für allemal 
ß6. Gulden ex O lla Invalidorum zur Einrichtung mttgegeben wer
den/ hingegen höret ihr Recht: im invaliden-Hauö versorget zu 
werden / auf /  dahero ist solche Abfertigung jedesmalett mit der 
Obrigkeit des Orts /  wohin die Leute kommen / einverständlich zu 
bewürcken / und mit derselben Vorwissen denen abfertigenden Inva
liden das Geld zu bezahlen/ weilen ersagte Orts- Obrigkeit die ein
mal abgefertigte Leute/ wann sie »ach der Hand zur Arbeit unver
mögend werden/ gleich anderen Unkechanen zu versorgen hat. Die 
nemliche Abfertigung ka« auch bey denen jenigen Untek-OKciere»/ 
und Gemeinen geschehen /  welche sich ausser Unseren Erb-Länder» 
nacher Haus / oder sonsten wohin zu Uberkommung ihres Brods 
verfügen wollen / und keinen weitsten Unterhalt verlangen /  auch 
derenthalben wahrscheinliche Ursachen/ und umstände beybririgerr.

Zehen,



ZehendenS: Diejenige Leute aber/ welche/ wie verstehet/ 
nicht abgefertiget werden / und zwar ausser denen lnvriliäen-Hau
sern / doch inner Unser Unseren Erb- Landen/ und in einem gewis
sen O rr/ es seye ihrer Heimat/ Befteundten/ oder Handthie- 
rung wegen/ mit behörigen Vorwissen / und Bewilligung sich auf
halten/ haben auch in loco ihres Aufenthalts die/ in dem lnva- 
1iäen-8McmLte täglich auSgemeffene Geld-Gebühr ex OrM lnva- 
liclorum Zrar^zu genieffen/ also daß sie dafür niemanden einigen 
Dienst zu leisten schuldig seyen / hingegen sollen sie alda ihr Brod/ 
nnd Kleidung mittels ihrer Hand-Arbeit/ und zulässigen GewerbS 
selbsten schaffen / und vom Land/ oder Ort nichts anderes forde
ren/ als das blosse Obdach/mit dem gemeinschaftlichen Feuer/ und 
Liecht/ mit welchem diesen einheimischen / und dorthin ordentlich 
rnttrackrten Invaliclerr/ in Ansehung ihrer / für das Vatterland er
worbenen Verdiensten unentgeltlich zu willfahren/auch sonsten mit 
allem guten/und geneigten Willen M begegnen / jedes Ort/so lang 
sie sich aufhalten / Vicht entfallen wird. Und damit eineStheilS 
dieselbe Mannschaft ihre Gebühr aus der Invaliden-Oaüä richtig 
überkommen / und anderem theilS man von ihrem Leben / und ge
ziemenden Aufführen vergewissertt seyn möge/ so sollen alle/ anssev 
denen Invaliäen-Häusern unterhaltende Leute einen/von der lnvati- 
«ienr^ommiilMn zu empfangen-, habenden Schild mit einer Devise 
Zum öffentlichen Kennzeichen auf der Brust tragen/ monatlich ein
mal in dem jenigen Viertl/ Lreys/ oder Oomitac, wo sie sich be
enden / an ein- oder mehrere Orten zusammen beruffen/ alda durch 
einen vertrauten Beamten in Augenschein genommen/ die Zahlung 
ihnen auf die Hand geleistet/ und darüber die Listen der angestellten 
lnvrlliäenr^ommiüion cingeschicket / zrrgleich ihr Thun/und Lassen 
erforschet / was notbwendig remeöiret / die Obrigkeit jeden Orts 
der guten Obsicht erinneret / das Ausbleiben über Nacht aus ih- 
ren Wohnungen bey Verlust der Verpflegung verborhen/und alles 
üngezeiget/ auch allenfalls die jenige lnäiviäua, welche dem Land 
durch Vaziren/ Müssiggehen / oder sonstige üble Aufführung / un- 
r.rachtet deren Ermahnungen/überlästig fallen/ in das nächste lnva- 
bclensHauS zuruckgeschicket werdeü/wie dann solche Leute der 1nri8- 
^lAion der Obrigkeit in dem O rt/ wo sie sich aufhalten/für diesel
be Zeit untergeben seynd/ obwvlen sonsten ihre Obligation bey dem 
^lilitari noch fürwähret/ und wann sie in die lnvalickn' Häuser zu
kuck beruffen werden/sich dahin begeben/rind alda von der KLilitsr- 
aurüchAion abhangen müssen. -

Eitftens: Denen InValiclen-OKcicren ist nicht minder in so 
weit/ als sie nicht zur Dienstleistung in denen In v l̂iclen-Hä usern nö» 
thlg seynd/ ftey zu stellen/ ob sie sich in solche begeben/oder auffer.de- 
denselben / doch m einem gewissen Ort in Unseren Erb-Ländern auf- 
yalten wollen. Im  ersten Fall kommet ihnen die vorgeschriebene
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Verpflegung sowohl in Naturalien/ als in Geld/ letzteren Falls hin
gegen nichts / als das baare Geld zu verabfolgen; wann aber die 
Invaliäe OKciers sich in fremde Länder entfernen/ gebühret ihnen 
gar keine Verpflegung aus dem Invaliden-Inttünto, ausser eS wür
de von Uns sechsten zu einer solcher Abwesenheit die Erlaubnuß er- 
theilet; wie dann auch bey denen einmal abgefertigten /  oder auS 
denen Invaliden-Häusern/ oder sonsten verwilligten Aufenthal- 
tungs-Ort muthwillig entweichenden gemeinen Leuten das öeneü- 
cmm des lnvaliäen-Inttituti gäntzlich aufhöret / also daß/ wann 
dieselbe ausser NahrungS-Stand gerathen/ und im Bettlen/ oder 
anderen Lxceilen angetroffen werden/ als gemeine Bettler anzuse
hen/ und zu halten seyen.

Zwölftens: Weiber /  welche die Invaliden nach ihrer Ent
lassung von denen Regimentern wider das Verboth Heurathen/wer
den in die lnvaliden-Häuser nicht angenommen / die jenige Weiber 
aber / welche die Leute von denen Regimentern mitbringen/seynd 
samt denen Kindern / wann sie kein anderes Unterkommen finden/ 
ihren Männern/und Vättern beyzulassen/ doch ohne besonderem 
Gehalt/ so lang die Letztere leben/ nach deren Todt werden jene mit 
der/ dem Invaliden-Haus zugebrachten gantzen Forderung ohne 
Abzug / oder wann gar keine Forderung zugebracht worden wäre/ 
mit einem Oratiali a 20. fl. für eine Wittwe allein / und L ZO. fl. 
für eine Wittwe/ samt Kinderen abgesertiget; wann aber Vatter/ 
und Mutter von unmündigen Kindern in denen Invatiden-HäuserN 
sterben /  werden diese in der daselbstigen Verpflegung beybehalten/ 
und ihnen indillinAL täglich z. Kreutzer per Kopf/ nebst einer hal
ben Brodrportion, und der benöthigten Xlomur abgereichet /  bis 
sie in ein Waisen-Hauö/ oder anderwärtig Unterkommen können/ 
oder vermögend seynd/das Brod sich sechsten zu erwerben.

DreyzehendenS: ZurSeel-Sorg/GOttes-Dienst/ Lhrist- 
lichen Lehr / und Inttrui.rung der Jugend / sollen Geistliche / und 
Schulmeistere/ wie auch zuBehufderen Krancken eineApothecken/ 
ein Uedicus , und ein (ük^rur^us mit etlichen Gesellen in jedem 
Invallden-HauS ausgestellet werden.

Das dommando, und die ^urüdi'Äion Î noad perionas 
alda dem M ilitari, die ^umdiÄion yuoad Kealitate8/ aber samt 
der Wirtschaft/ und die Verschaffung deren benöthigten d̂ acura- 
lien dem pvlitico, dann die Ubersehung der Richtigkeit wegen de
ren Oike-Geldern /  und kundorum sowohl / als wegen der Ver
pflegung / nebst der Einleitung deren Invaliden von denen ReŜ  
mentern in die behörige Oerter/ derenselben Musterung / und Aus
weisung ihres efteÄlven Standes dem Kriegs-(Hommiüariac zu 
besorgen obliqen.

Vierzehendens: Die kundi, welche für die Invaliden gehö
ren / es seye zu Pest in Hungarn / oder in denen Teusthen Erb-

Landen



Landen / oder bey der Armee/ bleiben bey diesem Inssituto darzn 
unveränderlich gewidmet /  und Wir haben gnädigst entschlossen / 
solche noch weiters zu vermehren / wie Wir dann zu dem Ende in 
lpecie hiemit verwilligen / daß künftig zu Behuf deren Invaliden 
Von dem K Militari ad alium 8catum tran8terirendeu Vermögen ein 
Abfahrt-Gelb/ und zwar bey der 1 ran8leiirung ausser Landes K io. 
pro (^cnro, inner Landes aber K 5. proOento abgenommen werden 
könne: nicht minder wollen Wir von der/ Uns bey denen gesamten 
Regimentern zufallenden/ und Unserer sreyen vilposscion bevor be
haltenden Todten-Oassa denen Invaliden die nöthig/ und chunlich 
findende Auöhülfvon Zeit zu Zeit angedeyen lassen. Wir versehen 
Uns auch gnädigst /  die von GOtt mit gutem Vermögen geseegne- 
teValallen/undUnterthauen werden mittels freywilliger Geschanck- 
nuß, und l.exaten diese mildeStiftung für die/um das Vatterland 
so verdient« als bedürftige Invaliden immer mehr zu unterstützen be
dacht seyn. Wir wollen aber/daß alle dermalige/und künftige kundi 
durch eineHaubt-̂ assam ordentlich verrechnet/ und Uns davon die 
Monatliche LxtraAen zu Unserer Erseh- und weiteren Ermeffung ge
horsamst eingereichet werden; Und damit

FünfzehendenS: Das gantze Werck in seinen ordentlichen 
Gang gebracht/ und erhalten/die kundi wohl in Obacht genommen/ 
untersuchet/ und richtig verrechnet/ die Gebäu zwar zur richtigen 
Bequemlichkeit der Mannschaft/ doch ohne überflüssigem Pracht/ 
und 8umx>mo6tät eingerichtet/ die meriurte Leute nicht unbesorgt 
gelassen/mit keinem Unwürdigen daS 8Mema beladen/denen Kran- 
cken wohl gewartet/ der rechte Stand mit Abgang/ und Zuwachs 
von Zeit zu Zeit evident gemacht/ und angezeiget/ die ViAualien/ 
klomirungen/und andere Notwendigkeiten in gebührender (Znali- 
rät/undWert herbeygeschaft/dieMannS-Zuchtsowohl/ als die 
GOttes-Forcht/ )ussi?, und Oeconomie gehandhabet/ folglich die 
Ehre GOtteS beförderet / der ĉhristlichen Liebe genug gethan /  
und die Mannschaft aus Mangel der 8ubssssenr. nicht veranlasset 
werde/ das Vatterland/ welches sie vorhin mit Aufopferung ihres 
BlutS beschützet hat/ letztlichen mit Vaxiren/Bettkn/ und anderen 
Lxcessen zu beunruhigen; So thun Wir in jedem Land/ wo ein In
validen HauSerbauet ist/oder wird/eine eigene Kommission ex ?o- 
Utico, Lc Militari gnädigst anordnen / und dieselbe mit der Oepen- 
öenr an die /hierin InvalidewHauS aufgestellte Hofr Kommission 
anweisen/ diese aber belehren/ daß sie von allen Vorfallenheiten UnS 
unmittelbar die gehorsamsteVorträge abstatten/ und Unsere Entschlief- 
sungen/und Befehle erwarten/und befolgen machen solle.

' Sechzchendenö/und schließlichen: solle dieses allgemeine In
validen-Inssiwrum gleich den i. zukünftigen Monats ^laji seinen 
Anfang nehmen/ und durch die/ mit Unseren Teutscben Erb Ländern 
relpeLtu dontributionaliL recessirte Iahte fütwähten/ Nack deren

Der-



Verfliessung Wir Uns bevorhalten, wegen solcher gedachten Ländern 
sonst obligenden eigenen Unterhaltung deren Invaliden ein weiteres 
nach Befund zu diiponiren. Wornach sich also alle/ und jede / die 
es angebet / sich zu achten wissen. Dann hieran wird Unser gnä
digster W ill/ und Meinung vollzogen. Gegeben in Unserer Resi- 
tentz Stadt Wienn den 28. MonatS Käsrtij im Kosten / Unserer 
Reiche im zehenden Jahre.

Uridrich Milh-MrafvonMaugwiß.

^ 6  IVianäatum 8acrre Lrelareo'
tieZiL Kjajcüati8 xroxrium. 

Johann Ferdinand Vonder-Marck.


